
Privatvermietung des Evangelischen Gemeindehauses 

Die Räume unseres Gemeindehauses können Sie für private Feiern mieten. 

 

Wie Sie das Gemeindehaus mieten 

1. Sie sprechen mit dem Pfarramt den Termin ab und prüfen, dass die Vermietung sich nicht 

mit Veranstaltungen der Kirchengemeinde überschneidet.  

2. Sie schließen innerhalb der folgenden 14 Tage mit Herrn Scheu  (Tel. 81575) den Vertrag 

ab und legen dabei Räumlichkeiten und Zeit genau fest. Herr Scheu weist Sie dann auch in 

die Benutzung der verschiedenen Geräte wie Spül- und Kaffeemaschine, Entlüftung usw. ein 

und nimmt die Räume nach der Veranstaltung wieder ab.  

 

Wie viel das Gemeindehaus kostet (Stand: Mai 2006) 

Der Preis setzt sich aus dem Grundpreis, evtl. Heizkosten und Kosten für die 

Küchenbenutzung zusammen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchengemeinde 

gewähren wir einen Nachlass. 

 

a) Grundpreis 

  bis 3 Std 3-6 Std. 6-9 Std.  über 9 Std. 

Großer Saal   (118 qm) EUR   55,- EUR   80,- EUR 105,- EUR 130,-- 

Großer + kleiner Saal EUR   80,- EUR 115,- EUR 155,- EUR 195,-- 

dto. mit Bühnenbenutzung EUR 100,- EUR 150,- EUR 195,- EUR 245,-- 

Johannes-Brenz-Zimmer EUR   35,- EUR   55,- EUR   75,- EUR   95,--     

b) Heizkosten (während der Heizperiode) 

15% aus Grundpreis 

c) Küchenbenutzung 

Kaffee, Imbiss: 30% auf Grundpreis (max. EUR 50,--) 

warmes Essen: 50% auf Grundpreis (max. EUR 80,--) 

Teeküche (beim Brenz-Zimmer): 10% auf Grundpreis (max. EUR 20,--) 

(Strom- und Wassergebühren sind eingeschlossen) 

d) Nachlass 30% auf den Grundpreis 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirchengemeinde 

 

Wir vermieten das Gemeindehaus   n i c h t   für gewerbliche Veranstaltungen. Bei Personen 

oder Gruppen, die   n i c h t   in Hohenacker ansässig sind, entscheiden wir im Einzelfall, ob 

wir die Räume vermieten oder nicht. 

Noch zwei Hinweise. In unserem Gemeindehaus darf nicht geraucht werden. Zum Schutz 

der Anwohner ist ab 22.oo Uhr die Lautstärke im Gemeindehaus und auf dem Parkplatz 

gemäß Polizeiverordnung einzuhalten. – Alle Veranstaltungen sollen spätestens um 24.oo 

Uhr beendet sein. 


